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Maßnahmen zur Sicherung des Nachlasses
Artikel 25

Befindet sich auf dem Territorium des einen Ver
tragspartners der Nachlaß eines Staatsbürgers des an
deren Vertragspartners, so trifft das Nachlaßorgan zu 
seiner Sicherung und Verwaltung auf Antrag oder von 
Amts wegen, in Übereinstimmung mit seinen inner
staatlichen Gesetzen, geeignete Maßnahmen.

Artikel 26
Stirbt ein Staatsbürger des einen Vertragspartners 

während seines zeitweiligen Aufenthaltes auf dem Ter
ritorium des anderen Vertragspartners, so werden die 
Sachen, die er mit sich führte, ohne weiteres Verfah
ren mit einem Verzeichnis der diplomatischen bzw. 
konsularischen Vertretung des Vertragspartners über
geben, dessen Staatsbürger der Verstorbene war.

Übergabe des Nachlasses
Artikel 27

(1) Befindet sich auf dem Territorium des einen Ver
tragspartners beweglicher Nachlaß, so wird dieser zum 
Zwecke der Durchführung eines Nachlaßverfahrens 
dem für die Durchführung des Nachlaßverfahrens zu
ständigen Organ oder der diplomatischen oder konsula
rischen Vertretung des Vertragspartners übergeben, 
dessen Staatsbürger der Erblasser war, soweit die Vor
aussetzungen gemäß Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b) 
dieses Vertrages erfüllt sind.

(2) Beide Vertragspartner behalten sich vor, vor Her
ausgabe des beweglichen Nachlasses gemäß Absatz 1 
dieses Artikels die Bezahlung der Abgaben und Ge
bühren zu fordern, die mit dem Antritt einer Erb
schaft verbunden sind.

Artikel 28
(1) Fällt der bewegliche Nachlaß oder der aus dem 

Verkauf von beweglichem oder unbeweglichem Nach
laß erzielte Erlös nach Durchführung eines Nachlaß
verfahrens an Erben mit Wohnsitz oder Aufenthalt 
auf dem Territorium des anderen Vertragspartners, 
und kann diesen oder ihren Bevollmächtigten der Nach
laß oder sein Erlös nicht direkt übergeben werden, er
folgt die Aushändigung an die diplomatische oder kon
sularische Vertretung dieses Vertragspartners.

(2) Gemäß der Bestimmung des Absatzes 1 dieses 
Artikels wird verfahren, wenn

a) alle mit der Erbschaft verbundenen Abgaben und 
Gebühren bezahlt oder sichergestellt sind,

b) das zuständige Organ die notwendige Genehmi
gung zur Ausfuhr der Nachlaßgegenstände oder 
für die Überweisung von Geldbeträgen erteilt hat.

Teil V
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen

Artikel 29 
Entscheidungen, die der Anerkennung 

und Vollstreckung unterliegen
(1) Die Vertragspartner anerkennen und vollstreeken 

unter den in diesem Vertrag festgelegten Vorausset
zungen auf ihrem Territorium folgende Entscheidun
gen, die auf dem Territorium des anderen Vertrags
partners ergangen sind:

a) Gerichtsentscheidungen in Zivil- und Familien

sachen und gerichtliche Vergleiche in diesen Sa
chen über vermögensrechtliche Ansprüche

b) Gerichtsentscheidungen in Strafsachen über Scha
densersatzansprüche

c) Entscheidungen von Schiedsgerichten einschließ
lich Vergleiche in Wirtschafts- bzw. Handelsstreit 
tigkeiten gemäß den Bestimmungen des Arti
kels 33 dieses Vertrages.

(2) Gerichtsentscheidungen im Sinne der Bestimmun
gen des Absatzes 1 dieses Artikels sind auch Entschei
dungen in Nachlaßsachen, die von den Organen eines 
Vertragspartners erlassen worden sind, die nach den 
innerstaatlichen Gesetzen ihres Staates für die Rege
lung in Nachlaßsachen zuständig sind.

Artikel 30
Voraussetzungen für die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen
Entscheidungen nach Artikel 29 dieses Vertrages 

werden unter folgenden Voraussetzungen anerkannt 
und vollstreckt:

a) wenn die Entscheidung nach den Gesetzen des 
Vertragspartners, auf dessen Territorium sie er
gangen ist, rechtskräftig und vollstreckbar ist;

b) wenn das Gericht des Vertragspartners, auf des
sen Territorium die Entscheidung ergangen ist, in 
dem Verfahren nach den Gesetzen des Vertrags
partners, auf dessen Territorium die Anerkennung 
oder Vollstreckung begehrt wird, zuständig war;

c) wenn die unterlegene Partei, die am Verfahren 
•nicht teilgenommen hat, nach den Gesetzen des 
Vertragspartners, auf dessen Territorium die Ent
scheidung ergangen ist, ordnungsgemäß und 
rechtzeitig geladen war und im Falle ihrer Pro
zeßunfähigkeit ordnungsgemäß vertreten werden 
konnte;

d) wenn in dem gleichen Rechtsstreit zwischen den 
gleichen Parteien auf dem Territorium des Ver
tragspartners, auf welchem die Entscheidung an
zuerkennen oder zu vollstrecken ist, nicht bereits 
früher von einem ordentlichen oder Schiedsge
richt eine rechtskräftige Entscheidung ergangen 
ist, oder wenn bei dem Gericht dieses Vertrags
partners nicht schon früher ein Verfahren in die
ser Sache anhängig wurde;

e) wenn die Anerkennung oder Vollstreckung der 
Entscheidung den Grundprinzipien der Gesetzge
bung und der öffentlichen Ordnung des Vertrags
partners, auf dessen Territorium die Entscheidung 
anzuerkennen oder zu vollstrecken ist, nicht wi
derspricht.

Artikel 31
Anerkennung von Entscheidungen, die den 
Personenstand von Staatsbürgern betreffen

(1) Gerichtsentscheidungen des einen Vertragspart
ners, die den Personenstand seiner eigenen Staatsbür
ger betreffen, werden auf dem Territorium des ande
ren Vertragspartners ohne weiteres Verfahren aner
kannt.

(2) Gerichtsentscheidungen. des einen Vertragspart
ners, die den Personenstand von Staatsbürgern des an
deren Vertragspartners betreffen, werden auf dem Ter
ritorium dieses anderen Vertragspartners unter den in 
Artikel 30 vorgesehenen Bedingungen anerkannt.


